
Freiheit und unabhangigten fũr die Caritas

im b Sommer ein Überblick über die Kriegswohlfahrts⸗
pflege V dieſen ern egeben wurde (Juniheft mu

die rage noch offen gelaſſen werden Was oll von den Kriegs⸗
beſtimmungen auf dem Gebiet der Wo  ahrtsp  ege in
die Friedenszeit hinübergenommen werden? Eben die
Kriegsbeſtimmungen auf die geſamte Wohlfahrtspflege durch den Erlaß bom
15 Februar 1917 ausgedehnt worden, Und die Frage ſelbſt war dadurch
erſt in ihrem ganzen Umfang aufgeworfen Es wäre Unſachli Und über⸗
eilt geweſen, ohne eingehende Beſprechung in Fachkreiſen und umfang⸗
reichen Meinungsaustauſch ſofort eine feſtumriſſene Stellung wählen

Das ſeitdem verfloſſene Jahr ergab nun eine reiche und tiefgehende
usſprache chon am und Juli 1917 nahm der Zentralrat
des Caritasverbandes für das katholiſche Deutſchland miN Frankfurt ꝗ.

der rage eingehende Stellung. leſe Stellungnahme wurde ſodann
in einer Denkſchrift „Soll die Staatsaufſicht über die reie Wohlfahrts
ege m die Friedenszeit hinübergenommen werden?“ niedergeleg (Caritas⸗
verlag reiburg Br.) Die Schrift konnte ereits der Tagung des
Deutſchen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit 2 September
1917 überreicht werden. Dortſelbſt nahm das ema „Die Beauf⸗
ſichtigung der freien Liebestätigkeit“ einen en Tag m Anſpruch Den
Hau  eri erſtattete De. Albert Levy, Leiter der entrale für private
rſorge in Berlin Der ſachlich bedeutſamſte ſeiner Leitſätze autete

„Als wirkſamſtes Mittel zur Förderung und Veredelung der freien
Liebestätigkeit dürfte deren Unterſtellung Unter lokale Inſtanzen
ſein, die, mit der nötigen Sa  enntni und Autorität ausgeſtattet, einen
erziehlichen Einfluß auszuüben vermögen; ferner regelnd, ordnend, Methode
und Praxis beeinfluſſend zu wirken V der Lage ren und abei auch die
efugnis hätten, überflüſſige Neugründungen verhindern und Ein⸗
richtungen beſeitigen, die Unter dem Namen einer Wohlfahrtseinrichtung
Erwerbs⸗ oder andere ſelbſtſüchtige wecke verfolgen, oder deren
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ührung nicht nofrei iſt, oder deren ſoziale Betätigung als unzweckmäßig
und die gemeinſamen Intereſſen zielbewußter ohlfahrtspflege igen
zu beurteilen iſt 7

Der erſte Mitberichterſtatter Geh Rat Pokrantz bom Polizeipräſidium
Berlin etonte beſonders die geltenden Beſtimmungen und deren Übernahme

die Friedenszeit Der zweite Mitberichterſtatter Dr Zahn mn Hamburg
etonte demgegenüber die Notwendigkeit freiwilligen Uſammen⸗
chluſſes und beſonders das Unerwün  e jeder behördlichen Aufſicht
über die ſoziale Zweckmäßigkeit bei Gründung oder Tätigkeit bon ohl⸗
fahrtsunternehmungen In der Ausſprache nahm die Verſammlung durch
die angeſehenſten Vertreter der ohlfahrtspflege faſt einhellig ſtaat
liche Aufſicht öffentlichen Befähigungsnachweis und hnliche
Beſtrebungen auf dem Gebiet der freien Liebestätigkeit Stellung In dieſem
Sinne Urde der einſtimmige Beſchluß gefaßt Eeinen Ausſchuß mit der
Prüfung und Beantwortung der Fragen zu betrauen Wie eine rei⸗
willige Zuſammenfaſſung der freien Liebestätigkeit erreichen iſt Mm ihre
Wirkſamkeit vervollkommnen, Zerſplitterung vermeiden,
unlautere eigennützige und zweckwidrige Beſtrebungen auszuſchließen 2 wie
emne wohlwollende Mitwirkung der ehörden dieſen Zielen geſtalten iſt

Als weitere hochbedeutſame Eniwicklungsſtufe iſt dann die Kundgebung
der e u  en Biſchöfe bo  — obember 1917 nennen, m
der die Stellung der katholiſchen ir Deu  an zur neuaufſteigenden
Zeit vorgezeichnet ird Hier künden die deutſchen Biſchöfe thren iö⸗
zeſanen

„Freihei und Unabhängigkeit en wir ſodann auch beanſpruchen
für Unſere riſtliche iebestätigkeit für die katholiſche Caritas Wir
werden eifügen dürfen ſie hat ſich das aufs eue erdien durch alles
das was ſie Iim Krieg geleiſtet hat ieſe reihei erſchein aber gefährdet
durch die modernen Beſtrebungen, die eſamte Wohlfahrtspflege, auch die
Ix und die Privatwohltätigkeit aatlich zu organiſieren und 5
reglementieren

Zwar aben wir verſtanden, daß die Kriegswohlfahrtspflege geſe
lich geregelt und ſtraff zuſammengeſchloſſen werden mu ber auch
hier ſcheint uUuns verfehlt aus Ausnahmezuſtand eine Dauer⸗
einrichtung, aus eEin Gebot der Not ein Zukunftsideal abzuleiten

Unſere caritativen nſtalten, Krankenhäuſer, Waiſenhäuſer, Fürſorge⸗
anſtalten werden ſich gewi glei nlichen nſtalten anderer Bekenntniſſe

Zeit.
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N der durch die geſundheitlichen und andere polizeiliche en gebotenen
Aufſicht bereitwillig unterziehen Übrigen aber m  en wir emne

Verſtaatlichung, Entkirchlichung, Säkulariſation und bureaukratiſche Regle⸗
mentierung der Caritas Verwahrung einlegen Sie rträgt das nicht
Sie braucht reihei und Selbſtändigkeit Nach eingehender Begründung
der igenar der Caritas das Hirtenſchreiben fort „Unſere Caritas
wird auch fernerhin freudig bereit ſein mitzuarbeiten den ungeheuern
Notſtandsaufgaben, die der rieg geſtellt hat und dem kommenden Frieden
als Erbe hinterlaſſen wird aber mitzuarbeiten freier ihrer igenar
entſprechender Betätigung, nicht bureaukratiſch bevormunde nicht eingeſchnürt
bon Geſetzen und Kommunalvorſchriften, nicht untergeordnei ſtaatlichen oder
ſtädtiſchen Zentralen, ſondern anerkannt als gleichberechtigte, ſelbſtändige
Organiſation, die bei gemeinſamen ufgaben gegenſeitiger Verſtändigung
und rbeitsteilung ſtets bereit ſein wird .

Von großer Tragweite iſt ferner, daß der Reichsausſchuß der
eu  en Zentrumspartei mM den 30 Juni 1918 angenommenen
Richtlinien für die Parteiarbeit die Forderung ufſtellt

reihei für die riſtliche iebestätigkeit und paritätiſche Förderung
threr Einrichtungen. 74

Die m dieſen verſchiedenen Kundgebungen und Beſprechungen nieder⸗
elegte Auffaſſung Urde durchweg auch auf neueren agungen 10
Beſondere Erwähnung erdien die Tagung der Zentralſtelle für Volks⸗
wohlfahrt und Juni 1918 die mancher Beziehung einne

Fortſetzung und Bekräftigung der Beſprechungen des eu  en Vereins für
Armenpflege ildete Auch die rbeiten eine Unterausſchuſſes des Deutſchen
Vereines für Armenpflege trugen zur Klärung dadurch bei daß ſie die
Forderungen der Freunde geſetzlicher Beſtimmungen eſtimmte Form
brachten Allerdings geſchah dies mM offenen Widerſpruch der oben mit

geteilten Entſchließung, was immerhin einiger eachtung wert iſt
Eben dieſen mehr allgemeinen Erörterungen und Ausſprachen geht

die Vorbereitung beſtimmten atznahme vor ich, die für die hier be⸗
undelte rage bon weittragender Bedeutung iſt, nämlich die Vorbereitung
des preußiſchen Jugendfürſorgegeſetzentwurfes Das eſe
ſoll wenigſtens auf dem großen Teilgebiet der Jugendfürſorge Emen amtlichen
Zuſammenſchluß der öffentlichen und freien ohlfahrtspflege einleiten.

Wir aben omi drei ruppen ra ins Auge
Die Beſtimmungen über die Wohlfahrtspflege während des
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Krieges werden teilweiſe auernd übernommen. Man hat vornehmlich
angeſichts des ſtarken Widerſtande der freien Liebestätigkeit ahin geeinigt,
die Prüfung des Bedürfniſſes nur für Kriegswohlfahrtspflege Iim engeren
Sinne beizubehalten Kriegsbeſchädigte, Kriegshinterbliebene, Kriegsteil⸗
nehmer und deren Angehörige). Dieſe Beſcheidung ezuügli der Zweck⸗
mäßigkeitsprüfung von Wohlfahrtsunternehmungen iſt allerdings mancherorts
eine rein ◻

6 Stellungnahme, I auf das zunächſt Erreichbare
beſchränken. gemein wünſcht ieſe Gruppe ingegen, daß neben den
öffentlichen Sammlungen (Kollekten), die chon etzt ielfach erlaubnispflichtig

die Vertriebe bon Gegenſtänden Wohlfahriszwecken, dann aber
die Veranſtaltungen zur Unterhaltung Uund Belehrung, onzerte, Theater,
orträge, Lichtſpiele erlaubnispflichtig leiben Nur für die Mitglieder⸗
werbung ſcheint eneigt zu ſein, auf eine vorhergehende Erlaubnis  icht
zu verzichten und ſich mit der Möglichkeit eines Eingriffes bei zutage tretenden
Mißſtänden egnügen. Die Ausführung dieſer Beſtimmungen ſoll VI
der Hand eines Beamten liegen, dem eder ein ſachver

ändiger Beirat
oder aber eine mit Machtbefugniſſen ausgeſtattete Wohlfahrtskammer zur
eite ſtehen ſoll Innerhalb dieſer Gruppe betont eine Richtung mehr
einen weitgehenden Erlaubniszwang für die Mittelbeſchaffung, eine andere
die Schaffung von Vertretungen der freien ohlfahrtspflege mit Macht⸗
befugniſſen zur Ordnung derſelben.

Die zweite Gruppe kann man Unter dem Schlagwort „Wo0
amt  4. zuſammenfaſſen. Dieſe Amter aben zunächſt die Aufgabe einer möͤͤg⸗
ichſten Zuſammenfaſſung der öffentlichen ohlfahrtspflege, dann aber auch der
freiwilligen. Sie ſind gedacht als örderer der freien Tätigkeit. Wieweit ſie dies
auch wirklich ſein werden, ng ganz von dem Geiſt ab, der ſie leiten wird

Die dritte Gruppe E die reihei der Arbeit und die Frei⸗
willigkeit auch eines Zuſammenſchluſſes in den Vordergrund. Sie will
mit den ehörden zuſammenarbeiten, aber gleichgeordnet, nicht untergeordnet.
Sie iſt bereit, der Abſtellung erkannter Mißſtände mitzuarbeiten, auch
hierzu geſetzliche Handhaben nötigenfalls chaffen; ſie lehnt 9⁵ dagegen
ab, die geſamte Wohlfahrtspflege hinſichtlich der Zweckmäßigkeit und faſt
jeglicher Mittelbeſchaffung unterſchiedslos und bon vornherein einer
gewalt und Präventivzenſur zu Unterſtellen.

Wenn wir Uuns die Auferlegung von Zwangsbeſtimmungen
bzw die Ausſtattung bon Ausſchüſſen oder Wohlfahrtskammern mit  2* Zwangs⸗
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befugniſſen IM dargelegten S  mune wenden, ſo liegen dieſer Stellungnahme
unmittelbar Erwägungen aus der Wohlfahrtsarbeit zugrunde, die
aber ugleich auf grundſätzlicher Auffaſſung Ußen

Zunächſt richtet ſich Unſer Widerſpruch die Vorerlaubnis
für Veranſtaltungen verſchiedenſter Art Will man auch den chon vor dem
Kriege teilweiſe geltenden Zuſtand bezüglich der Hauskollekten belaſſen,

ſcheint doch eine erhebliche Ausdehnung der Vorerlaubnis auf andere

—*  2 Fälle der Mittelbeſchaffung des Guten zuviel Bei den Hausſammlungen
ieg el eine perſönliche Beläſtigung vor, der der Betroffene nicht
mmi entziehen kann Für die übrigen rten der Mittelbeſchaffung, auch

zugeſandte Aufforderung, iſt dies nicht der Fall Hier beſteht nur
die Gefahr, daß der Gebende ſich nicht bemüht ſich über den Bittſteller
genügen zu unterrichten Die Möglichkeit hierzu iſt eute chon 11 den
meiſten rten den Verhältniſſen en  rechen egeben emne Usnahme
bilden vielfach Heineren Verhältniſſen gerade die bon entlegenen
entrale ausgehenden, behördlicherſeits ereits genehmigten Sammlungen
Wo teſe Möglichkeit nicht beſtehen 0  E, iſt allerdings emne Aufgabe
der verſchiedenen attoren der Wohlfahrtspflege, den rtlichen Verhältniſſen
en  rechen ierfür orge tragen Ein Hauptmitte iſt die Uſammen⸗
faſſung der rtlichen Vereine uſw zu höheren Einheiten, die etteren
Überblick aben, wie 8 dem nach Orts⸗ und Diözeſanverbänden
abgeſtuften eu  en Caritasvberband Wenn jemand aber unbedingt ſein
eld oder ſein ntereſſe unzweckmäßig berwenden will ſo iſt dies eine
eigene Angelegenheit Die öffentliche Gewalt hat erſt dann 4 Ein
reiten rwägung ziehen, wenn ein derartiges Verhalten ſich zu

bererheblicher Schädigung des öffentlichen Wohles auswachſen würde
auch dann muß erwogen werden, ob aatliche Gegenmaßnahmen nicht noch
größere Schäden Gefolge Aben würden Und dies ri eben nach
unſerer Anſicht bei For  rung der Kriegsbeſtimmungen über die Wohl⸗
fahr  ege geplanten Umfange

Man muß vergegenwärtigen, daß ſich nicht etwa nur emne oT·⸗
anzeige ſondern m eimne Vorerlaubni handelt Es muß alſo Unter
Gewärtigung oher Geld⸗ Und Gefängnisſtrafen N  1 Übertretungsfall das
Eintreffen der behördlichen Erlaubnis bor jeder Veranſtaltung abgewartet
werden Wäre chon die Anzeige ielfach 19 und emne ganz unnütze Zeit⸗
und Papierverſchwendung, wird durch die Erlaubnispflicht die Tätigkeit
noch ehr belaſtet Schon durch Abweſenhei des Referenten, Verzögerungen

3
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Im Geſchäftsgang uſw können recht unliebſame emmniſſe entſtehen Die
ereits eingetretene Überſpannung derartiger Beſtimmungen zeig ſich
in geradezu komiſchem Lichte, wenn einem allſeitig, auch bon den ehorden
als ringen notwendig anerkannten Fürſorgeverein die Erlaubnis zur
Werbung von Mitgliedern gnädigſt für drei onate bewilligt wird Sie ird
mit derſelben Bereitwilligkeit natürli erneuert werden ber erſt m  en
wieder einmal eimn paar Federn m ewegung kommen und ein paar Akten⸗
ogen beſchrieben werden — iſt kein Zweifel, daß Unter ſolchen mſtänden
mit echt von einer „Bureaukratiſierung der Wohlfahrtspflege“ geredet ird
und die perſönliche Arbeit leiden muß.

mmerhin könnte man noch agen, daß dies alles ertragen werden muß,
wenn tatſächlich auf der andern eitte ein entſprechendes Bedürfnis
vorliegen Ide ber gerade dies iſt verneinen. Immer und
immer wieder ird zum eil m recht charfer Form betont, daß dieſes
Bedürfnis nach Eingreifen der öffentlichen Gewalt ſich eigentlich nur in
Berlin und Vororten eltend mache. ies geſchah noch jung bon Ver⸗
retern der verſchiedenſten egenden auf der Tagung der Zentralſtelle
für Volkswohlfahrt. Man war ſich ierüber m Danzig ebenſo einig
wie m Frankfurt d. Seitens der katholiſchen Caritas Urde N
ſolches Bedürfnis auf Grund einer Rundfrage bei allen Diözeſanverbänden
ebenfa vollkommen abgelehnt (ogl. hierzu auch die Denkſchrift des
Caritasverbandes). or Frick Iin Bremen 0 auf der Herbſttagung
ausgeſprochen, daß es nicht angängig ſei, dem Wirrwarr m Berlin
abzuhelfen und dort reie Bahn zu ſchaffen, der iebestätigkeit im übrigen
eich ge anzulegen.

In den meiſten Gegenden iſt die reie Liebestätigkeit und Wohlfahrts
pflege, ſoweit eS ſich rtliche Unternehmungen handelt, ei über
ſehen, en  eder ehr infach — z m den althergebrachten konfeſſionellen
oder vaterländiſchen Organiſationen oder überhaupt nur pärlich ent⸗
wickelt In andern Kreiſen wieder hat die reie Tätigkeit ereits eine
verhältnismäßig gute Organiſation gefunden. Gerade in dieſen Städten
und Volkskreiſen wir nennen Frankfurt und den Caritas⸗
erband T man der geplanten Reglementierung der Wohlfahrtspfleg
1
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m entſchiedenſten entgegen. Es iſt dies ſo bezeichnender, als Dr. Levy
den Einſpruch der freien Liebestätigkeit die geplanten Geſetze Und
Verordnungen auf den angel an Organiſation derſelben zurückführen
wo Tatſächlich Li das Gegenteil zu
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So war denn auch die eute bzw die Anwendung der Bunde

rats⸗

verordnung verhältnismäßig gering Bis zum er 1917 nur m ünf
Berliner en einſchneidende Maßnahmen getroffen worden. Der etonung
dieſer Tatſache gegenüber wurde nun allerdings auf die mittelbare Wirkung
hingewieſen, daß allein das Beſtehen der Verordnung zahlreiche zweifelhafte
Unternehmen en  eder verſchwinden oder auf den richtigen Weg einlenken ließ
Dieſe Wirkung wird ſich in gewiſſem Umfange nicht abſtreiten aſſen, aber
ſie würde auch dann nicht 10 ausbleiben, wenn N der allgemeinen
Erlaubnispflicht ein nachträgliches Einſ

reiten möglich gemacht Tde

Schließlich weiſt man darauf hin, daß ein rechtzeitiges Eingreifen,
10 ein Eingreifen überhaupt praktiſch nicht möglich ſei, enn nicht mit
der Forderung vorhergehender Erlaubnis für alle Wohlfahrtsunternehmen
die entſprechenden Unterlagen bon herbeigeſchafft würden Wir geben
auch hier große Schwierigkeiten bei der rfaſſung bon Mißſtänden gern
ber die Beläſtigung und Hemmung der freien ohlfahrtspflege durch
ieſe Maßnahmen erſchein uns viel größer als das Gute, das etwa aus
ſolchen Beſtimmungen erwa  en wird Es ird dann tellet mancher
aler, der für weniger angebrachte, wenn man will auch ſchwindelhafte
Wohlfahrtsunternehmen ausgegeben worden wäre, ab und einem beſſeren
Zweck zugeführt werden, meiſt aber der Wohlfahrtspfleg überhaupt ent⸗

leiben Und nur zu oft einem andern, nicht viel beſſeren Zweck
berwendet werden. CEs ird ſich manche Hand überhaupt zurückziehen,
manch g9  E Werk überhaupt ungeſchehen leiben Das Wort des chon
erwähnten or Frick m Bremen I er auf lele zu „Wenn wir
jedesmal im er oder rühjahr ein Zeugnis rhalten, daß wir uns auch
genügen wohlanſtändig eführt aben, dann aben wir nachher keine Luſt
mehr zur Arbei übrigen lauben wir, iſt eS eſſer die Arbeit der

Aufſichtsinſtanzen iſt er Uund manchmal undurchführbar, als daß die
* Arbeit der Liebestätigkeit und ohlfahrtspflege ſelbſt erſchwer wird Uund

deshalb manchmal ungeſchehen bleibt Denn ſchließlich iſt doch die elfende,
rettende Tätigkeit, die Wohlfahrtsarbeit ſe die Hauptſache und nicht
die Aufſicht Uund egelung derſelben.

Bei einigermaßen guter Organiſation der ohlfahrtspflege iſt indeſſen
kaum denkbar, daß ernſte Mißſtände längere Zeit Uunbekannt bleiben, wenn

man vbon einzelnen Ausnahmen, die 10 immer auftreten werden, bſieht
Was wir aber ganz beſonders an dieſer charfen rfaſſun der Mittel⸗

beſchaffung beanſtanden m  en, iſt der mſtand, daß dadurch ſchließlich
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doch wieder, wenn auch durch eine Hintertür, der Konzeſ ſionszwang
für die Wohlfahrtsunternehmen eingeführt wird und
ami das, was die Au  altung der Prüfung des Bedürfniſſes nd der

ozialen Zweckmäßigkeit erreichen 0  E, die Hereinziehung von politiſchen,
religiöſen Werturteilen und Geſichtspunkten, aufs eue ermöglicht ird
Mit Recht hat ein angeſehener Fachmann auf dieſem Gebiet geſagt
genügt uns, wenn wir die Mittelbewilligung m der Hand aben ami
aben wir alles 0  L  ES iſt abei beſonders im Auge behalten, daß m
einflußreichen Kreiſen die Forderung der Zweckmäßigkeits⸗ und edürfnis⸗
prüfung überhaupt nicht aufgegeben iſt, ondern wie ereits rwähnt, nu

augenblicklich zurückgeſtellt iſt Was beſonders wir Katholiken aAbei
erwarten aben, zeigte erſt jlung Juli 1918 die Antwort bes

preußiſchen Kultusminiſters mM Preußiſchen Herrenhaus auf eine ede des
Grafen alen, worin der Miniſter Uunter Verſicherung des größten Wohlwollens
gegenüber unſern rden dennoch jede Genehmigung einer Unterrichtseinrichtung
für Knaben „auch nur m beſchränktem aße“ ablehnte, aus Furcht, 2

würde dann erha keine Schranke VN dieſer Richtung mehr geben!
Wenn dies V einer Zeit des Wohlwollens geſagt wird, was aben wir
dann zu erwarten, wenn aus irgendeinem Grunde einmal kühlere mode
wehen ſollten? Da ſollten wir nicht mißtrauiſch gegen jede eue emmungs⸗
möglichkeit ſein? Will aber die Erlaubnis nur bon der Bedingung
abhängig machen, daß der Name ſich eutlich vbon dem anderer Wohlfahrts
unternehmen Unterſcheide Uund den Unternehmer keine atſachen vor⸗

liegen, die deſſen Unzuverläſſigkeit in ezug auf das Unternehmen u
ſo iſt nicht einzuſehen, weshalb jedem Schritt derſelben Unternehmung
ein Plazet notwendig ſein ſoll CEs dürfte hier die infache An⸗
zeige Unternehmungen Untier Angabe der geſchäftsführenden
wie der verantwortlichen Perſönlichkeiten enügen. Falls den beiden An⸗
forderungen nicht entſprochen wird, dann natürlich eine Handhabe
egeben ſein, eine Anderung erzwingen. ehr ſcheint uns aber dieſer
von geſchätzter elte gemachte or  ag nicht zu ſeiner Durchführung
erfordern.

Aus den letzten Ausführungen geht ſchließlich hervor, daß wir dem
ane einer Wohlfahrtskammer, die nach den orten Dr. Levys
„eine beaufſichtigende und regulierende Inſtanz“ bilden und gewiſſe acht
befugniſſe erhalten ſoll, mit noch größerer Zurückhaltung als einigen klar
ſeſtgelegten geſetzlichen Normen gegenüberſtehen. So ſehr wir einen freien



* NVI VV  N

reihei und Unabhängigkeit fuͤr die Caritas.

Zuſammenſchluß begrüßen, frei bor allem auch deshalb, eil ihm keine
Machtbefugniſſe über die einzelnen Organiſationen gegeben ſind ebenſo⸗
ehr weiſen wir emen Zuſammenſchluß mit ſolchen Machtbefugniſſen
zur Gegen derartiges Wohlfahrtsparlament Urde ebenfa
von verſchiedenen Seiten ar Stellung Man befürchtet bor2 allem des ern N alles Neue unduldſamen Einfluß der en
Vereine, daß ein ſolches Parlament hie und da ein Parlament bon Neid⸗
hammeln erde.

leſe Stellungnahme den Wohlfahrtsausſchüſſen läßt weſent⸗
lichen auf die geplanten Wohlfahrts b z w Jugendämter über⸗
tragen Solange leſe die freie ohlfahrtspflege wirklich „frei

4⁰ aſſen,
ſie nur anregen und fördern, nicht aber „beaufſichtigen und regulieren“,
ſo ange werden wir dieſe miter als eine geeignete Form des Uſammen⸗
chluſſes betrachten Sobald aber Wohlfahrts oder Jugendamt all⸗
gemeine Machtbefugniſſe über die reie Tätigkeit egeben werden über
Sein oder ein bon Vereinen uſw zu entſcheiden hat ſobald durch
Einführung weitgehenden Erlaubniszwanges und anderer die geſamte freie
Tätigkeit unterſchiedslos treffender Beſtimmungen die geſamte Liebestätigkeit
verfemt Uund dementſprechend Unter Ausnahmezuſtand geſtellt ird
können wir dieſen Weg nicht eiter mehr mitgehen Wir ſind voll elmn⸗
verſtanden mit dem Leitſatz, den Dr Zahn n Hamburg aufſtellte „Nicht
Hemmung, ſondern ielmehr Förderung der geſamten freien Liebestätigkeit
muß aher die Ha

oſung ein Dazu iſt unerläßlich ein freiwilliger
okaler und zentraler Zuſammenſchlu der geſamten freien Liebestätigkeit
mit dauernder gut ausgeſtatteter neutraler Geſchäftsführung me
wirkſame Organiſation ird auf run iHhHrer en Autorität gegebenen⸗

: falls auch die IM Einzelfalle etwa erforderliche hemmende Wirkung Aben
und notfalls Ein Eingreifen des Staates da veranlaſſen können, woO alle
andern verſagen Auf dieſer Grundlage ird enne Verſtändigung
möͤglich ſein ber die Hoheitsrechte der freien Liebestätigkeit dürfen nicht
angetaſtet werden

III
Dieſe letzten Ausführungen treffen chon auf die Grundlagen unſerer

Anſchauung und Forderung leſe Grundlagen eſtehen ethe
don Rechtstiteln auf reie, ungehinderte u  ung der
Liebestätigkeit Der erſte Ite. die reihei der Einzelperſon
nach Gutdünken geben, wird allgemeinen anerkannt ber ſeltſamer⸗
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weiſe herrſcht m weiten Kreiſen kein genügendes Verſtändnis für das Recht
des einzelnen auch Iim Verein mit Gleichgeſinnten, dieſes perſön⸗
en Rechtes bedienen. Während man on ene möglichſt frei⸗

onnten hier ernſthafteeitliche Ausgeſtaltung des Vereinsrechts geht
ne Beſchneidung desſelben auftauchen Dieſes mangelnde er⸗
ſtändnis beruht zum eil wohl darauf, daß der Zuſammenarbeit mit
den ehörden die Form der Vereinsarbeit elle des en Ehren⸗
beamten nach Elberfelder er noch nicht genügen als eue Arbeitsform
ekannt und erfaßt iſt

Das eſen dieſer Arbeitsform beſteht darin, daß bei der
Zuſammenarbeit mit Behörden Uund bei der Übernahme öffentlicher Ufgaben
nicht ehr der einzelne Unmittelbar bon der Behörde beauftragt und bis
ins einzelne angewieſen wird auch nicht Uunmittelbar der Behörde gegenüber
verantwortlich iſt, ſondern daß dieſe Uufgaben 1e nach den rtlichen Verhältniſſen
lem oder mehreren Vereinen Unter geeigneter Abgrenzung des Arbeits⸗
gebietes übertragen werden Dieſe Vereine übernehmen die Verantwortung
für die richtige Ausführung, aben aber der Auswahl und eſtellung
ihrer Mitarbeiter, die nur durch ihre Vermittlung den uftrag erhalten,
reie Hand Von beſonderem Wert iſt die ſo gegebene Möglichkeit
Geſinnungsgemeinſchaften zur Arbeit heranzuziehen, die dann die ihrem
eſen nach notwendig neutrale Arbeit der Behörde erſt mit dem armen
lut perſönlicher Überzeugung beleben, den nneren Zuſammenhang mit
den ihnen naheſtehenden Schutzbefohlenen eichter Nden, mehr das Ver⸗
trauen der Bevölkerung hinabſteigen können Vor allem aber ſind dieſe
Vereinsarbeiter viel beweglicher als die weit abhängigeren Ehrenbeamten
nach Elberfelder ſtem Sie ſind deshalb aber auch naturgemäß rbeits⸗
freudiger eil ſie mehr Verantwortung tragen aben, viel mehr Eigenes
zur Arbeit inzutun können Namentlich auf dem Gebiet der Jugend⸗
ürſorge, ſo beſonders der Fürſorgeerziehung den Erziehungs und
Fürſorgevereinen, und der Jugendgerichtshilfe hat ſich dieſes bewährt
ES iſt ringen wünſchen, daß auch IM Gebiet der Vormundſchaft
weithin angewandt werde, wenn dieſes durch das —  — preußiſche Jugend⸗
ürſorgegeſetz ebenſa In eiteſtem Umfang era werden ſoll Leider
zeigt ſich gerade hier noch ehr der am des Alteingeſeſſenen
das Neuaufſteigende, wie en 10 auch m den Wohlfahrtskammern be⸗
ürchtet ird N andelt ſich eben grundſtürzende mſtellung

ganzen Ver

niſſe der ehörden zur freien Tätigkeit ieſe I
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ami nicht mehr als ienende Magd auf wenn dieſer Ausdruck
auch viel ſagt ſondern als gleichberechtigter Mitarbeiter IM

Volkswohl
Das geplante preußiſche Jugendfürſorgegeſetz kann ohne Zweifel dieſe

Entwicklung gewaltig fördern und eine geeignete Grundlage bieten
Zuſammenarbeit von öffentlicher und freiwilliger Wohlfahrtspflege M dem
gezeichneten Sinne Darüber hinaus kann dann das Wohlfahrtsamt auch
der allgemeine Treffpunkt der freien Tätigkeit gegenſeitiger Ausſprache
nregung und Foͤrderung ſein ber wie chon betont das Gelingen ieg

Landrat undvoll In der Ausführung und Handhabung des Geſetzes
namentlich auch die Städteverwaltungen werden zeigen m  en, ob ſie er⸗
ſtändnis aben für dieſen Uufſtieg der freien Tätigkeit leſe Demokrati⸗
ſierung, Vergeſellſchaftung der ohlfahrtspflege oder ob ſie nur mit eigenen
Beamten Beſoldeten oder Ehrenbeamten Unter Ausſchaltung der
freien ſelbſtbewußten Kräfte arbeiten en

Auch hier ird wie auf andern Gebieten Eeme ar aufſtrebende ra
berdie aus der Zeit geboren iſt, Widerſtände überwinden wiſſen

da man doch allgemein der freien Tätigkeit größtes Wohlwollen verſichert
iſt nicht einzuſehen, weshalb man jetzt da ſie mächtig aufſtre da ſie2  *1
nach freier Betätigung verlangt ſie ſchulmeiſtern und reglementieren will
len Theorien bon der ſtändigen ung der freien Tätigkeit durch die
öffentliche, allen Beſtrebungen Sinne dieſer eorien entgegen hat
MN den letzten zwei Jahrzehnten die freie Tätigkeit ganz gewaltig entwickelt
hat auch Gebiete namentlich der Jugendfürſorge ewonnen, ſie
nicht nur Pionierarbeit eiſten hat ondern ihre Arbeit grundſätzlich
den Vorzug erdien Daß da auch unliebſame Erſcheinungen hervortraten,
iſt ſelbſtverſtändlich ber dennoch ieg kein run vor, mit ungeduldiger
vorſchneller Hand ihren Weg mit dem Stacheldraht der Paragraphen
vorzuſchreiben Wir aben m unſerem Aufſatz über die Kriegswohlfahrts⸗
ege darauf hingewieſen, wie außerordentlichen Zeiten das ruhige
warten der organiſchen Selbſthilfe manchmal nicht angängi iſt, wie
ein Eingriff vbon außen notwendig erſcheinen kann Konnten wir olch

Fall für die Kriegswohlfahrtspflege als egeben erachten, ſo können
wir nach allſeitiger UÜberlegung nicht für die ohlfahrtspflege M all⸗

Denn auch da müßt zunächſt der7 auch nicht nach dem Kriege
Notſtand ein allgemeiner und wirklich dringender ſein Beides äßt ſi
aber unſerer nach Urzeit nicht begründen
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eben der allgemeinen freien Tätigkeit wie ſie das echt des einzelnen,
aber auch der Geſellſchaft ihren freien Formen darſtellt und wie ſie
nicht ohne riftige Gründe beſchnitten werden darf, beſteht ndeſſen noch
eme weitere Art freier Tätigkeit beſondern Charakters da ſie ihr Recht
auf reie ung der iebestätigkeit noch aus beſondern Uellen ſchöpft
Es iſt dies die Liebestätigkeit aus religidſen Motiven, die ki
Lieb estätigkeit insbeſondere na und klar hat dieſen Rechtsanſpruch
Prälat Dr Werthmann, der Vorſitzende des Caritasverbandes für das
katholiſche Deutſchland, In na  ehenden Ausführungen dargelegt:

„Der dritte Wohlfahrtsverband iſt die Ir
Die von Chriſtus gegründete Heilsanſtalt hat als ene durch 9  1  e

Anordnung beſtehende vollkommene Geſellſchaft das natürliche, nicht erſt
vom Staate verliehene Recht das zUum ewigen eile ihrer Untergebenen
Erforderliche anzuordnen, die hierzu notwendigen Einrichtungen und An⸗
ſtalten ſchaffen und die materiellen Mittel hierfür von den Gläubigen

erheben
Ein gleiches Recht iſt bom ſtaatlichen Standpunkt aus den nach ſtaat⸗

licher Anerkennung zu Recht beſtehenden andern religiöſen Verbänden zu⸗
zuſprechen

ber auch das Recht für die Beſeitigung der irdiſchen körperlichen
und geiſtigen Not ie für die geiſtige, und kulturelle Wohlfahrt
ihrer Untergebenen wirken, kann der I ebenſowenig wie dem Einzel⸗
menſchen abgeſprochen werden Sie beanſprucht dieſes echt aber beſonders
noch aus folgenden Gründen
a Als Hüterin des geiſtigen Leibes Chriſti hat ſie a orge tragen,

daß keines threr Glieder Not elde und als Leiterin der Gemeinſcha
der zum Wohltun durch religiöſes Geſetz verpflichteten Gläubigen iſt
ſie berechtigt und verpflichtet dieſes eſe zu berkünden Uund e  en
u  ung zu überwachen Uet Gutes allen beſonders aber den
Glaubensgenoſſen (Gal 10)

b) egen des miuigen Zuſammenhanges wiſchen irdiſcher und Seelen⸗
not Uund der Unmöglichkeit letzere ohne die erſtere zu beſeitigen, ſind
die leiblichen erke der N  enliebe auch Eein ittel der Seelſorge;

C) der Notwendigkeit geiſtiger und religiöſer und Heilmittel
zur Beſeitigung des mit der materiellen Not berbundenen ſittlichen
Elendes iſt dieſe ogar unmittelbar Seelenpflege und Seelen⸗
rettung „
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wegen des allgemeinen göttlichen Auftrags zur Erziehung der Menſh
heit beanſprucht ſie auch Anteil an der Erziehung der geiſtig
bedürftigen;

6) rer na Chriſti Vorbild ſeit Hrer Gründung geübten organi⸗
ſierten ohlfahrtspflege hat ſie einen faſt zweitauſendjährigen Rechtstitel
auf Beibehaltung dieſes Gebietes rlangt.* Die kirchlichen Verwaltungs⸗ und Seelſorgsverbände — Bistum und

Pfarrei ſind ugleich die natürlichen Träger der kirchlichen ohl
fahrtspflege, die zur u  ung derſelben ihre beſondern Organe: Diakonie,
rden, Vereine, Caritasverbände, ſich geſchaffen haben.“

Auf Grund all dieſer Ite m  en wir erneut betonen, wie die
ſo oft ehörte Außerung iſt, daß die reie Tätigkeit ihr Hauptverdienſt
in der Pionierarbeit habe, daß eS nur eine rage der Zeit ſei, bis die
einzelnen Arbeitsgebiete in behördliche Verwaltung übergehen. Nein Ti
dies auch ſelbſtverſtändlich für einzelne Gebiete zu, ſo leiben doch eine

ethe von Aufgaben, zu deren Löſung die Träger der freien
Tätigkeit grun  ich un erſter Linie berufen ſind Die öffent⸗
liche Tätigkeit hat dort nur ſubſidiär einzutreten, aber nicht in dem Sinne,
daß ſie die reie ＋

m

0 überflüſſig machen ſucht, ſondern daß ſie
dieſelbe fördert und ſtützt, wenn notwendig auch die erforderlichen Mittel zur
Verfügung E ohne dadurch einen Anſpruch auf Übernahme V öffentliche
Verwaltung begründen zu wollen, ſondern mit dem ausgeſprochenen wecke,

Dasdie reie Tätigkeit als in dieſer ihrer Eigenart fördern
nennen wir die reie Tätigkeit fördern, nicht aber ſie durch Unterwerfung
Unter wangsbeſtimmungen threr weſentlichen Eigenſchaften berauben.

Wenn wir die kirchliche Liebestätigkeit Iim Streben und Ringen nach
dieſer Freiheit mit n erſter elle finden, wenn ſelbſt der eutſche Epi⸗
ſkopat eine Stimme dazu in feierlicher Form erho dann wird dies
angeſichts der großen hier auf dem Spiele ſtehenden ſeelſorglichen und
allgemein kirchlichen Intereſſen jedem, der die oben wiedergegebenen Ue.
der kirchlichen Liebestätigkeit würdigt, voll verſtändlich ſein Es noch
inzu, daß einmal die gegenwärtigen ne teilweiſe ſich 2—6 die aus⸗
geſprochen kirchenfeindliche franzöſiſche Geſetzgebung anlehnen, dann aber* allen Zeitumſtänden zum Trotz noch kein ernſtlicher Verſuch gemacht wurde,
die Hemmungen und Ausnahmebeſtimmungen die wichtigſten Tbeiter
der katholiſchen Liebestätigkeit, die Mitglieder der religiöſen rden und
Genoſſenſchaften, beſeitigen.
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Was wir deshalb fordern, ſind nicht eue an und Schranken,
ſondern Beſeitigung und Aufhebung alteingeroſteter Feſſeln
vergangener Tage Aber nicht tropfenweiſe mühſam herausgepreßt,
ſondern als entſchloſſene, vorbehaltloſe Tat, als eine des Vaterlande
gegenüber ſeinen Söhnen, ſo wie ſie ſich entſchloſſen und ohne Vorbehalt
aus eiligem Pflichtge mit Gut und lut für das Vaterland eingeſetzt
aben Wann ird auch den religiöſen rden gegenüber keine Hartenen.
nur Deutſche geben?

Wie hemmend ieſe Beſtimmungen auf die katholiſche Liebestätigkeit
wirken, mag ein eiſpie zeigen Es befinden ſich dem Vernehmen nach
urzeit etwa reichsdeutſche Mitglieder des welthekannten Erziehungs⸗
ordens für Knaben und Jünglinge der Saleſianer im eutſchen Heer
— dieſen wertvollen Erziehungskräften iſt eS trotzdem erwehrt, in Preußen

arbeiten, kein einziges Heim dürfen ſie dort ihr eigen nennen. Und
doch beſteht gerade auf dieſem Gebiet der iebestätigkeit nicht zuletzt auch
für den katholiſchen Volksteil ſo ittere Not und würden Kräfte ſo ringen
gebraucht. ber das eſe hält ſie fern, und wie aus den erwähnten
Ausführungen von oher Stelle im Herrenhaus hervorgeht, ürchtet
ſich faſt avor, daß eSs der zuviel werden könnte! gen alle jene
Kreiſe, denen die Förderung der freien Liebestätigkeit und ohlfahrtspflege
ſo ſehr Herzen legt, erſt einmal gemeinſam mit uns afür eintreten, daß
alle die en kleinlichen Hemmungen der katholi Arbeit allen, E ſie
ſich die Mühe machen, den ganz unwürdigen Zuſtand kennenzulernen
und mit beſeitigen helfen dann dürfte aus der Aufhebung dieſer
en Paragraphen iellei mehr egen entſtehen als daraus, daß man

uns mit einem Paragraphenbündel beglückt.
Mit allem Nachdruck muß ierauf immer und immer wieder verwieſen

werden, und wir können L3 dieſer nicht eſſer als mit den
autoritativen orten des Hirtenſchreibens der eutſchen Biſchöfe Denn 8
iſt für uns alle ein chweres nliegen und eine beſtändige orge, daß
unſere TIden im Vaterland noch immer nicht jene Rechtslage erlangen
vermochten, die ſie beanſpruchen können Uund vollauf berdienen würden Der
immſte ein des Anſtoßes, das beſonders arte Ausnahmegeſetz
die eſuiten, iſt 10 nunmehr ott ſei ank beſeitigt. ber immer noch
halten Unter dem Bann er Vorurteile einzelne Bundesſtaaten nicht bloß
den Jeſuiten, ſondern allen Männerorden ihre Grenzen verſchloſſen, oder ſie
nen ſie nur Unter den erſchwerendſten Bedingungen. Die Errichtung bon
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Niederlaſſungen wird geſetzlichen Beſtimmungen unterworfen bon einer
Strenge und rte, wie ſie ſonſt nirgends zur Anwendung kommen. E  E,
die andern Geſellſchaften ohne eltere zugeſtanden werden, verſagt man den
Ordensgenoſſenſchaften. e im gemeinnützigen irken werden leſe mit
einem Mißtrauen bevormunde und beaufſichtigt, das nicht nur emm und
hindert, ſondern geradezu beleidigen wir

Man kann Uuns alſo wahrlich nicht7 enn wir beim Eintritt
m eine eue eit den Ruf rheben Mehr Freiheit a u für unſere
religiöſen Orden! Weg mit all den peinlichen und kleinlichen Ein⸗
ſchränkungen, die von grundloſem Mißtrauen eingegeben ſind und begründetes
Mißtrauen wecken und nähren! Gleiches Recht für alle, reie Bahn den
Tüchtigen! leſe en Grundſätze, die neuerdings wieder aut verkündet
wurden, ſollten doch auch den Katholiken und ihren rden gegenüber in
1 leiben Der Beweis dürfte endlich als erbracht gelten, daß leſe
rden nicht gemeingefährlich ſind, ondern wie der Kirche, ſo dem Ge
meinwohl dienen. Man erſchwere ihnen dies nicht, ſondern ermögliche
ihnen eim Wohltun mit Freuden und nicht Unter Seufzen ebr 13, 17).“

*
Conſtantin Noppel
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